
Vereinsheim: Kirchstraße 71 - 64354 Reinheim - Tel.: 06162/83296  
Postadresse: Postfach 1226, 64349 Reinheim 

http://www.SV45Reinheim.de  
Bankverbindung: Sparkasse Dieburg – IBAN: DE15 5085 2651 0175 1050 14 BIC: HELADEF1DIE 

 
 
 
 
 
     
  
 
Aufnahmeantrag Abteilung _______________________ 
 
 
Ich beantrage die Mitgliedschaft im SV 45 Reinheim e.V. ab dem _________________ 
 
Zuname: Geschlecht: männlich �      weiblich � 

Vorname: � Bei Anmeldung Minderjähriger: 

Geburtsdatum: Erziehungsberechtigte/r – Beitragszahler: 

Straße: Zuname: 

PLZ/Ort: Vorname: 

Telefon: Beitrag aktuell monatlich: 

eMail-Adresse: 

Bankverbindung Kreditinstitut:  

IBAN:                        

 
Erteilung einer Einzugsermächtigung und SEPA Lastschrift Mandat: 
 
Einzugsermächtigung: 
Ich/Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger SV 1945 Reinheim e.V. widerruflich, die von mir/uns zu 
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/unserem Konto einzuziehen. 
 
SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich/Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger SV 1945 Reinheim e.V. Zahlungen von meinen/ 
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir unser Kreditinstitut an, die 
vom Zahlungsempfänger SV 1945 Reinheim e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungstermin, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
Mit meiner/unserer Unterschrift erkenne(n) ich/wir – in ihrer jeweils gültigen Fassung – die Satzung 
des SV 45 Reinheim e.V. an. Einzusehen ist dieses Dokument  auf der Homepage 
www.sv45reinheim.de. 
 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift Neumitglied (bei Minderjährigen die eines Erziehungsberechtigten) 
 
Die oben gemachten Angaben werden unter Beachtung der Vorschriften des Datenschutzgesetzes für die Vereinsverwaltung 
elektronisch verarbeitet und auf Datenträger gespeichert. Mehr Informationen über die Verwaltung der Daten finden sie auf 
unserer Homepage. 
Name des Zahlungsempfängers: Sportverein 1945 Reinheim e.V., Postfach 1226, 64349 Reinheim 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE087ZZ00000976033. Der erste Einzug einer SEPA-Lastschrift erfolgt nach Eintrittsdatum. 
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SV 45 Reinheim e.V. 
 

Gebührenordnung / Mitgliedsbeiträge Stand 01.07.2023 
 
 
Der individuelle Beitrag setzt sich zusammen aus dem Grundbeitrag und dem jeweiligen 
Abteilungsbeitrag oder Abteilungsbeiträgen. 
_________________________________________________________________________________ 
Grundbeiträge für alle Abteilungen: 
 
Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre       4,50 EUR 
Erwachsene ab 18 Jahre         8,00 EUR 
Familien           20,00 EUR 
 
_________________________________________________________________________________ 
Abteilungsbeitrag Fitness, Gymnastik, Aerobic: 
 
Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre        1,50 EUR 
Erwachsene ab 18 Jahre         1,00 EUR 
Familien           3,00 EUR 
 
_________________________________________________________________________________ 
Abteilungsbeitrag Fussball 
 
Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre        1,50 EUR 
Erwachsene ab 18 Jahre         2,00 EUR 
Familien           3,00 EUR 
 
_________________________________________________________________________________ 
Abteilungsbeitrag Karate: 
 
Kinder bis 13 Jahre:          8,50 EUR  
Jugendliche 14 bis 17 Jahre:         13,50 EUR  
Erwachsene ab 18 Jahre:         13,00 EUR  
Familien:           31,00EUR  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Die Mitgliedsbeiträge werden vierteljährlich am Anfang des Quartals per Lastschrift eingezogen. 
Die Kündigung der Mitgliedschaft im Verein ist nur zum Halbjahresende möglich, sofern die 
Kündigung mindestens bis zum 15. des Kündigungsmonats in schriftlicher Form beim Verein 
eingegangen ist. Sie wird nur nach Abgabe aller ausgehändigten Schlüssel gültig. 
 
 


